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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 

 

Gründung einer Trägergemeinschaft zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung des 
bodengebundenen Intensivtransports als Teil der öffentlichen Notfallrettung 
 
 
 
Beratungsfolge 
 

   12.03.2026 Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung Vorberatung 
   18.03.2026 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitali-

sierung 
Vorberatung 

   25.03.2026 Hauptausschuss Vorberatung 

   25.03.2026 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
1. Der Gründung einer Trägergemeinschaft zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung des bodenge-
bundenen Intensivtransports als Teil der öffentlichen Notfallrettung für die Kreise Borken, Coesfeld, 
Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster wird zugestimmt. Kernträger und Standort des Intensiv-
transportwagens soll die Stadt Münster werden.  
 
2. Der Oberbürgermeister der Stadt Münster wird ermächtigt, die im Entwurf (Anlage 1) beigefügte 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung der Trägergemeinschaft zu unterzeichnen und nach 
Unterzeichnung durch die beteiligten Landräte der Bezirksregierung Münster zur Genehmigung vor-
zulegen.  
 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, Änderungen der Entwürfe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen gemäß Anlage 1 nach Vorgabe der Kommunalaufsicht vorzunehmen, die die materiellen Rege-
lungen unberührt lassen. 
 
4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten des Intensivtransportwagens über Rettungs-
dienstgebühren refinanziert werden.  

Amt für Bevölkerungsschutz, 

Feuerwehr und 

Rettungsdienst 

 

10.02.2026 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Wingler-Scholz 

Telefon: 492-8000 

Wingler-ScholzG@stadt-

muenster.de 
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II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Teilergebnisplan 

 

 

Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkun-
gen 

 

Produktgruppe 0210 Rettungsdienst    

Zeile  04 Öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2026   

   2027 ff.   

Zeile 13 Aufw. für Sach-/Dienstleist. 2026   

   2027 ff.   

      

 

 

Die zur Finanzierung vorläufig ermittelten erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplanent-
wurf 2026/2027 bei der o. g. Produktgruppe veranschlagt worden. Aus Vertraulichkeitsgründen wer-
den keine Beträge ausgewiesen (Ausschreibungsergebnisse). Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
die Beschlussausführung unter dem Vorbehalt steht, dass der Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 
2026/2027 bzw. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Ermächtigungen bereitstellt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes gemäß § 6 des Gesetzes 
über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Ret-
tungsgesetz NRW - RettG NRW) in der derzeit gültigen Fassung verpflichtet, die bedarfsgerechte und 
flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der 
Sekundärtransporte (Intensivtransporte) sicherzustellen. 
 
Zur bestmöglichen bedarfsgerechten und flächendeckenden sowie wirtschaftlichen Versorgung der 
Bevölkerung mit Leistungen des nicht dringlichen bodengebundenen Intensivtransports gemäß § 2 
Abs. 2 S. 2 RettG NRW haben sich die Stadt Münster, der Kreis Steinfurt, der Kreis Coesfeld, der 
Kreis Warendorf und der Kreis Borken dazu entschieden, die bisherige Zusammenarbeit als benach-
barte Träger des Rettungsdienstes zu intensivieren. Sie beabsichtigen, diese Teilaufgabe der öffentli-
chen Notfallrettung künftig gemäß § 6 Abs. 4 RettG NRW in Verbindung mit § 23 Abs. 1 1. Alt. des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der derzeit gültigen Fassung ge-
meinsam sicherzustellen. 
 
Der bodengebundene Intensivtransport ist ein kostenbildendes Merkmal des Rettungsdienstes und 
damit durch die Krankenkassen zu refinanzieren. Die Stadt Münster erhält hierzu von den Kreisen die 
Satzungsermächtigung und rechnet die Benutzungsgebühren des Intensivtransports unmittelbar ge-
genüber den Kostenschuldnern ab. 
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I. V. 
 
gez. 
 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage A 
Anlage 1 - Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW 
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